
Neuerrichtung der Straßenbeleuchtung in Döschütz 
       
Die in der Ortslage Döschütz befindliche Straßenbeleuchtung stammt mit höchster 
Wahrscheinlichkeit aus den 1970er Jahren. Es kommen dort noch immer 
Natriumdampflampen NA70 zum Einsatz. Die Abstände zwischen den einzelnen 
Straßenlaternen betragen ca. 70 m, es werden dazu die vorhandenen Strommasten 
der MITNETZ genutzt, die in den Vorgärten der Anwohner stehen. Es kann in 
keinster Weise davon ausgegangen werden, dass die Straße ausgeleuchtet wird. 
Von der für 2022 geplanten Verlegung der Mittelspannungsleitung ins Erdreich durch 
die MITNETZ ist auch die vorhandene Straßenbeleuchtung betroffen. Das heißt, 
dass auch mit einem Rückbau der vorhandenen alten Straßenbeleuchtung zu 
rechnen ist. 
Die Einwohner des Ortsteils Döschütz wären damit ohne Straßenbeleuchtung. 
Schon in der Vergangenheit war der derzeitige Zustand ein ständiger Kritikpunkt, 
deshalb wurde schon im Juni 2020 ein Fördermittelantrag über SachsenKeuz + zur 
Erneuerung der vorhandenen Straßenbeleuchtung gestellt. 
Im OT Döschütz haben sich viele junge Familien mit schulpflichtigen Kindern 
angesiedelt. Es kam immer wieder zu Beinaheunfällen und gefährlichen 
Verkehrssituationen aufgrund der unzureichend ausgeleuchteten Straße. Der Weg 
zur Bushaltestelle (Schulbus) stellt damit eine große Gefährdung für unsere Kinder 
und der übrigen Verkehrsteilnehmer dar. Starker Verkehr, auch durch den dort 
angesiedelten Landwirtschaftsbetrieb erhöht das Unfallrisiko. 
Ziel der Maßnahme ist es für den Ortsteil Döschütz eine moderne Energieeffiziente 
Straßenbeleuchtung zu bauen, die dem Sicherheitsbedürfnis der Anwohner 
Rechnung trägt, sowie die Infrastruktur des Ortsteiles stärkt und fördert. 
 
Mit Bescheid vom 21.11.2022 wurde dem Antrag der Gemeinde stattgegeben, so 
dass wir Ende 2023 mit der Realisierung der neuen Straßenbeleuchtung in Döschütz 
beginnen können. 
Die Maßnahme wird gefördert durch das sächsische Staatsministerium für 
Regionalentwicklung zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien 
Förderrichtlinie LEADER-RL/2014 vom 15.12.2014 

 

 


